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Änderung des Anhangs F (APTU) 

 

„Artikel 8 

ETV 

§ 2a ETV sind auf neue Teilsysteme anzuwenden. Auf ein bestehendes Teilsystem sind 

sie dann anzuwenden, wenn es erneuert oder umgerüstet wird. Die Anwendung hat in 

Übereinstimmung mit der in § 4 Buchst. f) geregelten Migrationsstrategie zu 

erfolgen. 

§ 9 Die ETV sind zweispaltig auszuführen. Text, der in voller Breite ohne Spalten 

erscheint, ist mit den entsprechenden Texten der Technischen Spezifikationen für die 

Interoperabilität (TSI) der Europäischen Union identisch. Bei Text, der in zwei 

Spalten unterteilt ist, weichen die ETV und entsprechenden TSI oder sonstige 

Regelung der Europäischen Union voneinander ab. Die linke Spalte enthält den Text 

der ETV (OTIF-Regelung), während die rechte Spalte den TSI-Text der 

Europäischen Union enthält. Ganz rechts wird die TSI-Referenz angegeben. 

 

Artikel 12 

Nationale technische Anforderungen 

§ 1 Die Vertragsstaaten haben sicher zu stellen, dass der Generalsekretär über ihre 

nationalen technischen Anforderungen, die für Eisenbahnfahrzeuge gelten, Kenntnis 

erlangt. Der Generalsekretär hat diese Anforderungen in der Datenbank gemäß 

Artikel 13 der Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF zu veröffentlichen. 
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